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Hier bitte die dem Antrag beigefügten Dokumente zum Thema Anlagensicherheit auflisten. 

Für Betriebsbereiche, die der Störfallverordnung unterliegen, können dies z. B. der 

Sicherheitsbericht oder  Teile davon, der Alarm- und Gefahrenabwehrplan oder Unterlagen 

zum Brand- und Explosionsschutz sein. 

Auch wenn die geplante Anlage nicht der Störfall-Verordnung unterliegt, sind Angaben zur 

Anlagensicherheit erforderlich (siehe auch § 5 Abs. 1 Nr. 1 und 2 BImSchG sowie §§ 4a bis 

4c der 9. BImSchV). 

 

1. Übersicht über die dem Antrag beigefügten Unterlagen: 

 

Folgende Unterlagen zur Anlagensicherheit liegen dem Antrag bei: Bemerkungen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Übersicht über Unterlagen, die im Verfahren nachgereicht werden: 
 

Folgende Unterlagen werden nachgereicht: bis zum Bemerkungen: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

3. Bemerkungen: 

 

 7.1/1 Anwendung der Störfall-Verordnung  

 Unterlagen zur Anlagensicherheit 


